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1. Satzung zur Änderung  
der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen  

für die öffentliche Schmutzwasseranlage  
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Blankenfelde-Mahlow (WAZ)  

vom 15.09.2015 
 
 

Aufgrund der §§ 2 und 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, 
Nr. 32), der §§ 3 Abs. 3 und 18 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVBl. I S. 194), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32) und der §§ 1, 2, 8 und 10 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 
10.07.2014 (GVBl. I/14, Nr. 32) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Blankenfelde-Mahlow (WAZ) in der Sitzung am 15.09.2015 folgende 
1. Satzung zur Änderung der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die 
öffentliche Schmutzwasseranlage vom 21.10.2014 beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
§ 5 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 
 
"(6)  Bei der gemäß Abs. 3 Buchstaben b) bis f) ermittelten Grundstücksfläche werden 

Bruchzahlen abgerundet." 
 
Abs. 9 wird wie folgt gefasst: 
 
"(9)  Liegen Grundstücke mit ihren beitragspflichtigen Flächen nur teilweise im Bereich eines 

Bebauungsplans, im unbeplanten Innenbereich oder im Außenbereich, gelten für die 
Ermittlung der maßgeblichen Vollgeschosse die Absätze 3 bis 8 für die jeweiligen Teilflächen 
entsprechend.“ 

 
Artikel 2 

 
Diese 1. Satzung tritt rückwirkend zum 01.06.2012 in Kraft. 
 
Blankenfelde-Mahlow, 16.09.2015 
 
gez. Matthias Hein 
Matthias Hein 
Verbandsvorsteher 


